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Der Verhaltensokonomik wird das Poten2ial 2ugeschrieben, Erkenntnisse uber mora- 
lisches Verhalten und Gerechtigkeitsvorstellungen durch Berucksichtigung von psy- 
chologischen und verhaltenswissenschaftlichen Faktoren in wirtschaftlichen, aber 
auch gesellschaftlichen Kontexten 2u generieren. Dieses Poten2ial der Verhaltensoko
nomik fur den gesellschaftlichen Kontext wird im vorliegenden Text kritisch hinter- 
fragt. Es wird argumentiert, dass die Verhaltensokonomik nur wenig 2ur Ausgestal- 
tung so2ialpolitischer Arrangements und somit 2ur Weiterentwicklung einer So2ial- 
staatsethik beitragen kann, da sie aufgrund ihrer Fokussierung auf individuelles Ver
halten die strukturellen Probleme hinsichtlich der Gestaltung gesellschaftlicher Institu
tionen nicht in den Blick nimmt.
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1. Einleitung
Der vorliegende Aufsat2 widmet sich der Frage, welchen Beitrag die experimentelle 
Verhaltensokonomik 2ur Ausarbeitung einer So2ialstaatsethik leisten kann. Es wird 
aufge2eigt, dass die auf individuelle Tugendethik be2ogene Argumentation der Verhal
tensokonomik die strukturellen Probleme 2ur Gestaltung gesellschaftlicher Strukturen 
nur un2ureichend erfasst. Es gilt theoretisch wie empirisch 2u klaren, wie die faktische 
Moralitat der Gesellschaftsmitglieder berucksichtigt werden kann, um solche gesell- 
schaftlichen Arrangements 2u entwickeln, die den Interessen der betroffenen Indivi- 
duen entsprechen. Die Quintessen2 unserer Ùberlegungen 2ielt auf eine So2ialstaats- 
ethik, die die Ùberlegungen der modernen Ordnungsethik mit den Befunden der em- 
pirischen Gerechtigkeitsforschung verbindet. Das 2entrale Motiv einer solchen So2ial- 
staatsethik ist die Befahigung 2ur Teilhabe an gesellschaftlichen Pro2essen als Voraus- 
set2ung 2ur Realisierung individueller Lebensentwurfe.
Das 2entrale theoretische Problem lasst sich wie folgt umreiBen: Mittlerweile gehort es 
2um ,state of the art‘ in den So2ialwissenschaften im Allgemeinen und in der Okono- 
mik im Besonderen, moralische Ùberlegungen aus einem empirischen Ansat2 heraus 
2u entwickeln, d.h. bei der Ausarbeitung philosophischer b2w. normativer Entwurfe 
die individuellen Bedingungslagen und so2ialen Kontexte umfassend 2u berucksichti- 
gen. Entwurfe, die nicht realisierbar b2w. nicht in die Praxis umset2bar sind, so die 
Forderung, gilt es konsequent von vornherein 2u verwerfen (vgl. hier2u insbesondere 
Binmore 1994; 1998; 2005). Entsprechend positiv werden in den So2ialwissenschaften 
in2wischen die Befunde der experimentellen So2ialforschung gesehen, die versucht, 
mit Hilfe von Experimenten, die so2iale Wirklichkeit 2u dupli2ieren, so2iale Praktiken 
im Labor 2u reprodu2ieren und somit empirisch uberprufbar 2u machen: „Experi- 
mente sind quasi ,Wahrheitsfilter‘, die aus einer Menge von theoretisch inspirierten 
Hypothesen die korrekten Hypothesen heraus sortieren sollen“ (Diekmann 2008: 
530). Ziel der experimentellen Wirtschaftsforschung ist es, mittels Tests in kunstlichen Um- 
gebungen wirtschaftliches Verhalten 2u verstehen und verallgemeinerbare Aussagen 
uber okonomisches Verhalten 2u gewinnen.
Die Verhaltensokonomik, als Teilgebiet der experimentellen Wirtschaftsforschung, 
analysiert mit Ruckgriff auf psychologische und neurowissenschaftliche Erkenntnisse 
menschliches Verhalten in wirtschaftlichen Situationen (vgl. Camerer et al. 2005; 
Ariely 2008; Akerlof/Shiller 2009; Kahneman 2012). Die hohe Attraktivitat des ver- 
haltensokonomischen Forschungsprogramms ist dabei nicht 2ulet2t auf die Tatsache 
2uruckzufuhren, dass es eine Viel2ahl von empirischen und experimentellen Befunden 
vorgelegt hat, die die klassische Sichtweise eines streng rational, den eigenen Nut2en 
maximierenden Homo oeconomicus verwirft und stattdessen durch das Modell eines 
an Fairnessregeln orientierten Menschen erset2t, der die Fahigkeit besit2t, altruistisch 
b2w. so2ial 2u handeln. Besonders prominent wird in diesem Zusammenhang auf die 
Theorie so2ialer Praferen2en abgestellt, also auf die Tatsache, dass Individuen neben 
ihren materiellen Eigennut2en auch das Wohlergehen anderer Personen in ihren oko
nomischen Entscheidungen berucksichtigen (vgl. Fehr/Schmidt 1999; Char- 
ness/Rabin 2002). So 2eigen die verhaltensokonomischen Befunde, dass „das Wohl- 
befinden anderer Teil der Praferen2struktur von Akteuren ist, womit so etwas wie eine 
altruistische Wende im Menschenbild der Okonomie ver2eichnet werden kann“
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(Festl/Festl-Pell 2012: 142). Auch wenn der Theorie so2ialer Praferen2en weiterhin 
ein neo-utilitaristisches Handlungsmodell 2ugrunde liegt (vgl. Vanberg 
2008/2006:241), so wird aus diesen Befunden doch haufig herausgelesen, dass der 
Mensch im anthropologischen Sinne ein originar so2iales Wesen sei, das auf so2ialen 
Ausgleich und Gerechtigkeit hin orientiert ist (vgl. 2.B. Camerer 2003; Henrich et al. 
2005). Hieraus wird dann abgeleitet, dass auch okonomische b2w. wirtschaftsethische 
Ansat2e darauf ausgerichtet werden mussen, faires und moralisches Verhalten von 
Individuen 2u befordern.1
In2wischen hat das verhaltensokonomische Forschungsparadigma unter dem Label 
„Behavioral Business Ethics" auch Ein2ug in die Wirtschaftsethik gehalten (vgl. Mes- 
sick/Tenbrunsel 1996; Cropan2ano/Stein 2009; Salvador/Folger 2009; Wieland 2010; 
De Cremer/Tenbrunsel 2012). Im Kern 2eigen diese Arbeiten, dass ,unethische‘ 
Handlungen nicht ausschlieBlich auf bewusste ,unethische‘ Entscheidungen 2uruckzu- 
fuhren sind, sondern dass vielmehr haufig kognitive Ver2errungen, Kategorisierungs- 
fehler, Gewohnungseffekte oder Selbstbetrug Ursachen fur unmoralisches Verhalten 
sein konnen (vgl. Tenbrunsel/Messick 2004; Tenbrunsel/Smith-Crowe 2008). Analog 
2ur „bounded rationality" (Simon 1955; Selten 1990) werden moralische Dilemmasitu- 
ationen dementsprechend mittels einer „bounded ethicality" (Ba2erman/Tenbrunsel 
2011) erklart.
In der deutschsprachigen wirtschaftsethischen Debatte sind diese Befunde in 2weifa- 
cher Weise interpretiert worden: Aus der empirischen Einsicht, dass Menschen in 
ihrem individuellen Maximierungskalkul das Wohlergehen anderer Personen beruck- 
sichtigen, wird entweder eine Affirmation der individualethischen Position abgeleitet 
(vgl. 2 .B. Panther 2005) oder die Befunde werden als Starkung der Argumente des 
so2ial- b2w. ordnungsethischen Standpunktes interpretiert (vgl. 2.B. Festl/Festl-Pell 
2012; Lutge/Rusch 2013). Fur die Position der Individualethik spricht, dass die in der 
Verhaltensokonomik nachgewiesenen altruistischen Motive seit jeher Teil einer indivi- 
dual- b2w. tugendethischen Kon2eption gewesen sind und so nun ihre empirische 
Bestatigung finden. Verfechter einer Ordnungsethik hingegen konnen fur ihre Sicht 
anfuhren, dass die empirischen Befunde ebenfalls 2eigen, dass individuelles Moralver- 
halten in Abhangigkeit von Veranderungen in den Rahmenbedingungen variiert und 
beeinflusst werden kann (vgl. 2ur Diskussion Festl/Festl-Pell 2012: 143; ebd.: 152f.; 
Her2og 2008).
Unsere 2entrale These nun lautet, dass beide Standpunkte nicht das grundlegende 
Problem einer verhaltensokonomischen ,Unterfutterung‘ der Wirtschaftsethik erken- 
nen. Ohne Frage hat die verhaltensokonomische Forschung das mikrookonomische 
Verhaltensmodell grundlegend bereichert. Sie ist aber prin2ipiell ungeeignet, weiter- 
fuhrende Aussagen 2u den strukturellen Problemen von modernen Marktgesellschaften 
und damit 2u Fragen von Gerechtigkeit und so2ialstaatlicher Sicherung 2u treffen.

Fur eine fundierte Kritik am Forschungsprogramm so2ialer Praferen2en siehe Shaked (2005) 
oder Binmore/Shaked (2010). Ergan2end sei 2udem angemerkt, dass die Vertreter dieser For- 
schungsrichtung vor allem auf eine Kritik und Erweiterung des neoklassischen Handlungsmo- 
delles ab2ielen. Unserer Meinung nach werden diese Ansat2e jedoch in2wischen in weiten Tei- 
len unabhangig ihrer eigentlichen Intention als gerechtigkeitstheoretische Beitrage verstanden.
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Denn ein vermeintlich ,faires‘, ,moralisches‘ bzw. ,soziales‘ Verhalten einzelner Perso- 
nen muss in okonomischen Systemzusammenhangen nicht notwendigerweise ,richtig‘, 
,funktionaT bzw. gesellschaftlich ,gerecht‘ sein. Das wirtschaftliche System unterliegt 
einer grundlegend anderen Systemlogik als die situative Logik, die der Verhaltensoko
nomik zugrunde liegt. Geht es in der Verhaltensokonomik um individuelles Verhalten 
und individuelle Fairnessnormen, ist es das gerechtigkeitstheoretische Problem mo- 
derner Marktgesellschaften, wie im Rahmen systemischer Funktionszusammenhange 
Gerechtigkeit reflexiv eingefordert und gerade eben nicht als individuelles Empfinden 
beschrieben werden kann. Oder anders formuliert: Individuelle Fairnessregeln taugen 
nicht notwendigerweise fur gesellschaftliche Regeln, da hier eine andere Dimension 
normativer Bedingungen zum Tragen kommt. Vielmehr konnen sie unter Umstanden 
sogar kontraproduktiv wirken. Die Forderungen nach individuellem, moralischem 
Verhalten lasst aus dem Blick geraten, welche gesellschaftlichen Voraussetzungen eigent- 
lich notig sind, um individuelles Leben gelingen zu lassen. In Analogie zum (makro- 
okonomischen) Paradoxon des (individuellen) Sparens konnte man hier uberspitzt von 
einem gesellschaftlichen Paradoxon individueller M oral sprechen (vgl. Abschnitt 3).
Die Problemlage mit Blick auf die Ordnungsethik ist etwas schwieriger: Da, wie gese- 
hen, es nicht ausreicht, Fragen der ,guten‘ gesellschaftlichen Ordnung lediglich in 
individualethische Appelle einflieBen zu lassen, muss die Moral — oder besser: die 
Gerechtigkeit — einer Gesellschaft in ihren Strukturen verorten werden (vgl. grundle
gend Homann/Blome-Drees 1992). Die Ordnungsethik geht allgemein davon aus, 
dass Interessenkonflikte auf der Handlungsebene, welche eine Zusammenarbeit zum 
wechselseitigen Vorteil verhindern, uber eine Veranderung der Spielregeln mittels der 
Gestaltung der Anreizstrukturen gelost werden konnen. Dahinter steht die Vorstel- 
lung, dass durch die Ànderung der Rahmenbedingungen ein Gefangenendilemma in 
eine Win-win-Situation uberfuhrt werden kann, so dass letztlich kein Konflikt mehr 
vorliegt. Dabei geht die okonomische Ethik von der Pramisse aus, dass Moral anreiz- 
kompatibel sein muss, d.h. „vereinbar mit dem (wohlverstandenen bzw. reflektierten) 
Eigeninteresse“ (Suchanek 2007: 49). Tendenziell unterliegt eine so verstandene Ord
nungsethik aber der Gefahr, nicht in den Blick zu bekommen, dass aus der richtigen 
Einsicht, dass es zur Verwirklichung normativer Vorgaben entsprechender gesell- 
schaftlicher Regeln bedarf, falschlicherweise geschlossen wird, dass die Veranderbar- 
keit der Regeln (und der Metaregeln) lediglich ein logisches Problem ist, das mittels Win- 
win-Heuristiken uberwunden werden kann. In dieser Argumentationslinie ist die 
Grundlage fur bessere Regeln die individuelle Einsicht in der Vorteilhaftigkeit verander- 
ter Regelarrangements. Die verhaltensokonomische Fundierung der Ordnungsethik 
erweist sich dabei als Barendienst: Aus der Beobachtung, dass veranderte Regeln auch 
zu veranderten Verhalten bei wirtschaftlichen Interaktionen mit ethischem Belang 
fuhren, wird der Schluss gezogen, dass sorgfaltig durchdachte Regelanderungen mehr 
oder minder direkt entsprechende ethisch relevante individuelle Verhaltensanderungen 
nach sich ziehen.
Dies greift jedoch zu kurz, denn: Die Gestaltung der Rahmenordnung ist ein faktisches 
Problem. Bessere Regeln und auch die Einsicht bzw. Ubereinkunft daruber, was bessere 
Regeln sind, ist abhangig von vorgefunden Bedingungslagen, die dem Einzelnen im 
weiten MaBe nicht zuganglich und somit unverfugbar sind. Oder anders gesagt: Ver-
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harrt die Individualethik auf der Ebene des Ein2elnen und seiner Tugenden, besteht 
dagegen in der Ordnungsethik die Tenden2, die Herausbildung von Strukturen auf 
eine Frage individuell rationaler Einsicht in bessere, d.h. gerechtere Regeln 2u redu2ie- 
ren. Hingegen besteht das eigentlich Dilemma der Moderne darin, dass das Individu- 
um und die gesellschaftliche Struktur untrennbar miteinander verknupft sind und so 
dieses Verhaltnis 2unachst empirisch gesattigt durchdrungen werden muss, um 2u 
verstehen, welche strukturellen Anderungen tatsachlich gewunscht, als gerecht emp- 
funden und tatsachlich realisierbar sind (vgl. Fuchs-Goldschmidt/Goldschmidt 2013; 
Lenger/Goldschmidt 2011; Goldschmidt/Lenger 2011; Lenger 2012). Es ist somit 
unser expli2ites Anliegen, mit unseren Ùberlegungen auch 2ur Diskussion innerhalb 
der modernen Ordnungsokonomik b2w. Ordnungsethik bei2utragen.
Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Ausgehend von der So2ialtheorie Friedrich A. von 
Hayeks wollen wir die gerechtigkeitstheoretische Problemlage moderner Gesellschaften 
kritisch prufen und mit Blick auf die systemische Verfasstheit marktwirtschaftlicher 
Ordnungen naher bestimmen (Abschnitt 2). Daran anschlieBend wird die experimentelle 
Methodik der Verhaltensokonomik vorgestellt und die wesentlichen Kritikpunkte daran 
werden herausgearbeitet (Abschnitt 3). Im Kern geht es darum auf2u2eigen, dass eine 
individualethische Perspektive nicht geeignet ist, strukturelle Probleme moderner Ge
sellschaften 2u erfassen. Der Beitrag schlieBt mit einigen grundlegenden Ùberlegungen 
2ur So2ialstaatsethik aus ordnungsokonomischer Sicht (Abschnitt 4).

2. Das Problem moderner Marktgesellschaften: A-Sozialitat und 
moralische Begrenztheit

Die grundlegende Erkenntnis, dass die gesellschaftliche Entwicklung einen Pro2ess 
und nicht einen teleologischen Entwurf darstellt, er2wingt die Einbe2iehung evoluto- 
rischen und systemischen Denkens als konstitutives Moment jeder So2ialwissenschaft 
(vgl. Durkheim 1997/1983; Luhmann 2002/1984). Hierauf hat insbesondere auch 
Friedrich A. von Hayek hingewiesen. In Abgren2ung 2u Ordnungen im Sinne von 
Organisationen schreibt er: „Die Entdeckung, dass es in der Gesellschaft Ordnungen 
anderer Art gibt, Ordnungen, die nicht vom Menschen entworfen sind, sondern aus 
der Tatigkeit der Individuen ohne ihre Absicht resultieren, ist die Errungenschaft der 
So2ialtheorie — oder besser gesagt, diese Entdeckung war es, die ge2eigt hat, dass es 
einen Gegenstand fur die So2ialtheorie gibt“ (Hayek 2011/1963: 63f.). Die Idee spon- 
taner Ordnungen hat Konsequen2en auch und gerade fur ein angemessenes Ver- 
standnis okonomischer Zusammenhange: „Die Arbeitsteilung, auf der unser Wirt- 
schaftssystem beruht, ist das beste Beispiel einer solchen sich taglich erneuernden 
Ordnung. Die Art und Weise, in der es der Markt 2ustande bringt, dass die Teilneh
mer standig veranlasst werden, auf Ereignisse, von denen sie keine direkte Kenntnis 
haben, in einer Weise 2u reagieren, die einen ununterbrochenen Produktionsstrom 
sichert, (...) ist das Musterbeispiel einer solchen spontanen Ordnung. Diese Ordnung 
beruht auf einer Anpassung an alle die vielfaltigen Umstande, die keine Ein2elperson 
kennen kann“ (Hayek 2011/1963: 66).
Der Gedanke der Spontanitat und Eigenstandigkeit des wirtschaftlichen Systems — 
eigenstandig von individuellen Absichten — lasst sich auch als Systemcharakter mo
derner Okonomien beschreiben. So spricht Luhmann etwa davon, dass die Wirtschaft
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ein „eigengeset2lich operierendes Funktionssystem der Gesellschaft“ (Luhmann 2004: 
102; vgl. ausfuhrlich 1988) sei und folglich in sich geschlossen, 2irkular und selbstrefe- 
rentiell ist. Unabhangig von der konkreten Interpretation systemtheoretischen Denkens 
ist fur den hier interessierenden Zusammenhang lediglich von Bedeutung, dass moderne 
Volkswirtschaften in der Regel gerade keine Tauschokonomien und keine Marktplat2e 
mehr sind, auf denen sich individuelle Akteure begegnen, sondern dass wirtschaftliche 
(wie auch politische) Pro2esse innerhalb von funktionalen Systemen weitgehend ent- 
koppelt sind von individuellen Absichten und moralischen Intentionen.
Die Abkopplung moralischen Handelns von wirtschaftlichen Pro2essen (die in der 
aufge2eigten, systemisch begrundet A-Moralitat des okonomischen Systems 2u sehen 
ist) fuhrt in ethischer Perspektive jedoch 2u einem Dilemma. Denn anders als bei 
anderen Lebewesen ist der Mensch darauf angewiesen, in seiner jeweiligen individuel
len Entwicklung („Ontogenese“) erst die Dinge 2u erlernen, die er im Laufe seines 
spateren Lebens als Teil der menschlichen Gesellschaft unabdingbar benotigt. Dies 
gilt auch fur die Moral, die sich mit Notwendigkeit aus der menschlichen Interaktion 
ergibt. Der Mensch ist als Mensch notwendigerweise auf eine so2iale Umwelt ange
wiesen: Ohne andere Menschen und die Interaktion mit ihnen kann er nicht 2u einem 
Mitglied der Gesellschaft werden. Bereits indem sich die Mutter der Bedurfnisse ihres 
Sauglings annimmt, stellt sie ihre eigenen Bedurfnisse und Interessen hinten an -  nicht 
aus Mitmenschlichkeit oder Einsicht in hohere Werte, sondern aufgrund einer anthro- 
pologischen Notwendigkeit. Die Fahigkeit und die Pflicht, fur den Anderen da 2u sein 
und die Interessen des Anderen 2u den eigenen 2u machen, ebenso wie die Erfahrung, 
dass andere fur einen da sind, wird somit erforderlich in jeder Ontogenese herausge- 
bildet und beruht auf dem Erlebnis des existentiellen Angewiesenseins auf den Ande
ren. Dies ist die phylogenetische Bestimmung von Moral fur die menschliche Lebens- 
form: „Das Sollen, wie es sich im konstruktiven Aufbau der So2ialitat ausbildet, ver- 
dankt sich nicht einer praexistenten Vernunft, das Sollen bildet sich aus den Anforde- 
rungen der so2ialen Daseinsform als eine Struktur so2ialer Be2iehungen. Es besteht in 
seiner Grundverfassung darin, die Erwartung an den resp. die anderen 2u richten, die 
eigenen Interessen der Lebensfuhrung an2uerkennen“ (Dux 2004: 113). Entsprechend 
gilt es fest2uhalten, dass sich Moral im Laufe der Primarso2ialisation durch das Hin- 
einwachsen in die menschliche Gesellschaft und Kultur entwickelt: „Die familialen 
Vergemeinschaftungen stellen den Bodensat2 jeder Gesellschaft dar. (...) In den fami
lialen Gemeinschaften ist das generalisierende Kommunikationsmedium, das jede der 
so2ialen Organisationsformen bestimmt: Macht, durch ein anderes: Moral uberlagert“ 
(Dux 2000: 337). Aus der Genese der Moral sowie aus den wechselseitigen Interaktio- 
nen mit anderen Menschen folgt aber 2ugleich eine begren2te Reichweite der Moral: 
Das Befolgen von Normen, die im Bereich kleiner Gemeinschaften erlernt werden 
und auch dort ihren verpflichtenden Charakter haben, kann gegenuber Dritten nicht 
umstandslos eingeklagt werden. Moral ist folglich nicht in groBeren Gruppen und 
sicher nicht in anonymen wirtschaftlichen Interaktionen „wirksam“. Es ist Hayek 2u 
verdanken, diesen Punkt mit Klarheit herausgearbeitet 2u haben: „Die Vorstellung, 
eine gemeinsame Skala bestimmter Werte sei eine gute Sache, die notigenfalls durch- 
geset2t werden musste, ist 2war in der Geschichte des Menschengeschlechts tief ver- 
wur2elt, doch erfolgt ihre Verteidigung heut2utage vor allem unter Ruckgriff auf den 
irrigen Glauben, dass solch eine gemeinsame Zielskala fur die Integration der Tatigkei-
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ten der ein2elnen in eine Ordnung notwendig (...) sei. Dieser Irrtum ist aber gerade 
das groBte Hindernis fur die Erreichung eben jener Ziele. Eine GroBe Gesellschaft hat 
nichts 2u tun mit ,Solidaritat‘ im eigentlichen Sinn der Geeintheit in der Verfolgung 
bekannter gemeinsamer Ziele, ja sie ist damit uberhaupt unvereinbar“ (Hayek 
2003/1973-79: 262). Hayek sieht in diesem Reflex, sich auf gemeinsame Werte, auf 
eine gemeinsame Moral 2u be2iehen, let2tlich einen Atavismus; es ist fur ihn nicht 
mehr als eine Moral „der kleinen Horde“ (Hayek 2011/1988: 17), die sich einem Den- 
ken in spontanen Ordnungen und unpersonlichen, systemischen Zusammenhangen 
verwehrt: „Denn es handelt sich bei dieser Befurwortung des ,konkreten Ordnungs- 
denkens* ja wirklich um nichts anderes als um ein Wiederaufflackern atavistischer, aus 
der primitiven Stammesgesellschaft ererbter Gefuhle, einen Ruckfall in Vorstellungen 
einer von den konkreten Zielen des Hauptlings beherrschten Anordnung, aus der uns 
die Entwicklung von allgemeinen, fur alle Menschen gleich gultigen Verhaltensregeln 
langsam herausgefuhrt hatte“ (Hayek 2011/1967: 109f.).
Das Dilemma der modernen Gesellschaft ist gerade in diesem gegenlaufigen Befund 
2u sehen: Moral entsteht in der Interaktion mit Anderen, jedoch ist die Wirksamkeit 
der Moral an die kleine Gemeinschaft, an face to face-Interaktionen gebunden. Eine 
solche Moral taugt dann nicht als normativer Referen2maBstab, wenn es darum geht, 
die Strukturen moderner, anonymer Gesellschaften 2u gestalten:

,,Ohne Einbildung der Alteritat in die Subjektivitat ware ein so2iales Zu- 
sammenleben nicht denkbar, ohne so2iale Vernunft, Bedingungen des Zu- 
sammenlebens Rechnung tragen 2u wollen, ware jede offentliche Kommu- 
nikation sinnlos. Nur, was sich derart der Lebensform des Subjekts einge- 
schrieben hat, set2t sich nicht deshalb auch schon in die Organisationsform 
der Gesellschaft um. Die bestimmt sich uber gan2 andere strukturelle Bedin
gungen, formiert sich durch Regeln des Marktes und lasst den Subjekten das 
Nachsehen, sich mit ihrer Moralitat in der Gesellschaft wieder2ufinden“
(Dux 2001: 427).

Die Subjekte mussen somit als in der Gren2e der Gesellschaft beschrieben werden, da 
die Ausbildung des Ein2elnen und seiner Subjektivitat stets ruckgebunden ist an die 
unmittelbare Kommunikation und Interaktion mit dem (konkreten) Gegenuber, 2u- 
gleich aber auch stets eingebunden ist in ein umfassenderes so2iokulturelles und vor 
allem okonomisches System (so schon Polanyi 1997/1944; vgl. auch Granovetter 
1985), das den Ein2elnen 2war pragt, ihm aber nicht in der Gesamtheit 2ur Gestaltung 
so2ialer Strukturen 2ur Verfugung steht. Entsprechend geht das Subjekt nicht in den 
Formen und Strukturen der Gesellschaft, in ein kollektives Gan2es auf, sondern der 
Ein2elne bleibt der eigentlich Handelnde im jeweiligen System der Gesellschaft. Auf- 
grund der Feststellung, dass der Ein2elne als Ausgangs- und Zielpunkt gesellschaftli- 
cher Strukturen eingebunden ist in so2iokulturelle und vor allem okonomische Be2u- 
ge, die der Ein2elne pragt und die ihn pragen, ihm aber nicht in der Gesamtheit 2ur 
Verfugung stehen, wird der Vermittlungspro2ess 2wischen individuellen Vorstellungen 
eines gelingenden Lebens und den korrespondierenden gesellschaftlichen und insbe
sondere okonomischen Strukturen 2ur 2entralen Aufgabe fur die Wirtschaftsethik. 
Entsprechend geht es -  wie 2u Beginn geschrieben -  um die empirische Erfassung des 
Verhaltnisses von Individuum und Struktur.

zfwu 15/3 (2014), 351-375 357
https://doi.org/10.5771/1439-880X-2014-3-351

Generiert durch IP '3.21.98.150', am 10.07.2024, 19:09:45.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/1439-880X-2014-3-351


Das bedeutet aber 2ugleich: Die Verpflichtung auf allgemeine Normen der Gerechtig- 
keit und auf ein prin2ipien- b2w. regelgeleitetes Handeln im Rahmen gesellschaftlicher 
Strukturen gewinnt so einen theoretisch und praktisch von einer auf Individuen be2o- 
genen Moral 2u unterscheidenden Status. Hayek ist diesem Problem begegnet, indem 
er jedwede Forderung nach einer einklagbaren so2ialen Gerechtigkeit auBerhalb indi- 
vidueller Be2iehungen abgelehnt hat: „Gerechtigkeit erfordert, dass in der ,Behand- 
lung‘ einer oder mehrerer anderer Personen, das heiBt, in den intentionalen Handlun- 
gen, die sich auf das Wohlbefinden anderer auswirken, gewisse einheitliche Verhal- 
tensregeln befolgt werden. Gan2 sicher ist sie nicht anwendbar auf die Art und Weise, 
in der der unpersonliche Marktpro2ess bestimmten Leuten die Verfugung uber Guter 
und Leistungen verschafft: Diese kann weder gerecht noch ungerecht sein, denn die 
Ergebnisse sind nicht beabsichtigt oder vorausgesehen und hangen von einer Viel2ahl 
von Umstanden ab, die in ihrer Gesamtheit keinem ein2elnen bekannt sind“ (Hayek 
2003/1973—79: 221). Diese Schlussfolgerung Hayeks erscheint uns jedoch 2u kur2 
gegriffen (vgl. auch Goldschmidt/Lenger 2011): Aus der berechtigten Kritik an einer 
„bloBen“ Ubertragung moralischer Gefuhle auf gesellschaftliche Strukturen, bleibt es 
jedoch ein Faktum, dass der Ein2elne nicht nur gegenuber sich, sondern auch gegen- 
uber anderen Burgern, ein gelingendes Leben (verstanden als ein normatives Postulat) 
einklagt. Die Teilhabe an so2ialen, politischen und okonomischen Pro2essen, wie sie 
fur die „kleinen Horde“ konstitutiv ist und im Sinne einer „mechanischen Solidaritat“ 
(Durkheim 1997/1893: 118-161) automatisch er2eugt wurde, kann angesichts systemi- 
scher Pro2esse nicht ,einfach‘ fallengelassen werden. Vielmehr gilt es hervor2uheben, 
dass aus der Einsicht in unterschiedliche Qualitaten des Normativen die Frage resul- 
tiert, wie Teilhabe an gesellschaftlichen Errungenschaften und Gerechtigkeit trot% der 
A-Moralitat des okonomischen Systems entstehen b2w. gesichert werden kann. 
Kontrovers formuliert gilt es somit fest2uhalten: Hayek begeht einen systematischen 
Fehlschluss, wenn er unterstellt, dass aus dem, was aus systemischen Grunden faktisch 
keine Gultigkeit mehr besit2t (Moral in anonymen Gesellschaften) folgt, dass Gerech
tigkeit keine funktionale Bedeutung fur moderne Gesellschaften hatte. Im vierten 
Abschnitt werden wir versuchen, einen Weg aus diesem Dilemma 2u 2eigen. Zunachst 
wollen wir aber diskutieren, ob und wenn ja welche Impulse die Verhaltensokonomik 
fur eine solche Diskussion liefern kann.

3. Das Problem der Verhaltensokonomik: Konzentration auf 
Individualethik

Ziel der experimentellen Wirtschaftsforschung ist es, die in der traditionellen Okono- 
mik unterstellte Verhaltensannahme eines rationalen und selbstinteressierten Homo 
oeconomicus in kontrollierten Entscheidungssituationen 2u untersuchen.2 Um eine ent
sprechende Kontrollsituation 2u schaffen, fuhren experimentelle Okonom/innen 
Laborexperimente durch. Dahinter steht die Vorstellung, dass sich unter derartigen 
Laborbedingungen ein2elne okonomische Situationen so darstellen lassen, dass die 
Wirkungs2usammenhange sowie deren Folgen in Isolation analysiert werden konnen.

Fur einen Uberblick in die methodologischen Grundlagen experimenteller Verfahren der Wirt
schaftsforschung vgl. Eilers (1980); Roth (1988); Smith (1991). Fur einen Uberblick in die Be- 
funde der experimentellen Gerechtigkeitsforschung siehe Konow (2003).
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Dabei sollen die gewonnenen Ergebnisse und Schlussfolgerungen durch die wieder- 
holte Durchfuhrung der Experimente auf ihre Validitat hin uberprufbar sein. Diese 
Repli2ierbarkeit stellt aus Sicht der experimentellen Okonom/innen den wesentlichen 
Vorteil ihres Ansat2es dar. In der ,ungefilterten‘ Realitat ist die empirische Ùberpru- 
fung von Hypothesen nicht moglich, da die wirklichen Rahmenbedingungen einem 
standigen Wechsel unterliegen (vgl. Schoefer 2005).
Aus dieser Zielset2ung lassen sich 2wei wesentliche Aufgaben ableiten: Zum einen 
sollen bestehende Theorien hinsichtlich ihres Erklarungsgehaltes fur das tatsachlich be- 
obachtbare Verhalten uberpruft werden. Hier2u werden so genannte Hypothesenexperi- 
mente durchgefuhrt, die eine bestehende Hypothese auf ihre Konsisten2 hinsichtlich 
ihres Erklarungsgehaltes fur okonomische Entscheidungen prufen. Zum anderen ist 
die Konstruktion neuer Theorien eine 2entrale Aufgabe der experimentellen Wirtschafts
forschung. Hier2u werden so genannte Trkundungsexperimente durchgefuhrt, d.h. es 
wird aufgrund der Versuchsergebnisse eine ,neue‘ Theorie fur das beobachtbare Ver
halten der Wirtschaftssubjekte generiert (vgl. Schoefer 2005; Croson 2005).3 
Die Methodik der experimentellen Wirtschaftsforschung ist ohne Frage eine Bereiche- 
rung fur die So2ialwissenschaften, weil sie, erstens, neue Erkenntnisse uber okonomi- 
sches Verhalten liefern kann (vgl. Roth 1988), 2weitens, weil sie die Moglichkeit 
schafft, theoretisch abgeleitete Aussagen anhand experimenteller Eviden2en 2u prufen 
und 2uvor formulierte Hypothesen 2u verfeinern und 2u verbessern4 und drittens, weil 
der Kunstlichkeit von Laborexperimenten in2wischen haufig durch Kreu2validierun- 
gen wie ergan2ende Feldexperimente in naturlichen so2ialen Umfeldern sowie durch 
die Analyse nicht-reaktiver Verhaltensdaten und durch ergan2ende Surveystudien 
begegnet werden (vgl. Diekmann 2008: 531). Daruber hinaus stellen experimentelle 
Situationen keine von der Realitat losgelosten Situationen dar, sondern sind weiterhin 
eingebunden in so2iale Handlungskontexte. Anknupfend an Bourdieus Habituskon-

Entscheidendes Merkmal okonomischer Experimente ist dabei die geldliche Entlohnung der 
Teilnehmer (vgl. Falk 2001: 301). Im Gegensat2 2u Umfragestudien oder so2ialpsychologischen 
Experimenten haben die im Laborexperiment getroffenen anrei2basierten Entscheidungen so
mit monetare Konsequen2en. Indem damit auf die tatsachlich beobachtbaren Praferen2en 
(„revealed preferences“) abgestellt wird, wird die Realitat besser abgebildet als in alternativen 
Untersuchungsdesigns. Zudem werden okonomische Experimente in der Regel ohne Decepti- 
on durchgefuhrt, d.h. ohne bewusste Falschinformation der Teilnehmenden. Konkret bedeutet 
dies, dass die angekundigten Betrage auch tatsachlich ausge2ahlt werden und dass das Experi- 
ment sich auch tatsachlich auf den angekundigten Sachverhalt be2ieht. Allerdings gibt es auch 
eine umfangreiche Kritik an der experimentellen Methode (vgl. Schoefer 2005: 32f.), die wir 
hier nicht weiter ausfuhren konnen. Im Kern be2ieht sich die Kritik darauf, dass Laborexperi- 
mente nur schwer reale Verhaltenssituationen abbilden konnen, weshalb sie stets mit Vorsicht 
2u behandeln sind.
So weist Diekmann (2008: 545f.) im Anschluss an Ioannidis (2005) darauf hin, dass auch bei 
korrekter statistischer Analyse statistisch-signifikante, jedoch fehlerhafte Ergebnisse entstehen 
konnen. Die Replikation mittels Experimenten redu2iert solche fehlerhaften Ergebnisse signifi- 
kant. Entsprechend urteilt Diekmann: „Ein statistisch-signifikanter Effekt, erstmalig in der Li- 
teratur berichtet, ist nicht viel mehr als eine Hypothese. Signifikante Effekte sollte man erst 
dann 2um Nennwert nehmen, wenn sie in Folgestudien reprodu2ierbar sind. Deshalb sind me- 
thodisch sorgfaltige Replikationen fur ein kumulatives, empirisch orientiertes Forschungspro- 
gramm so bedeutsam“ (Diekmann 2008: 546).

zfwu 15/3 (2014),351—375 359
https://doi.org/10.5771/1439-880X-2014-3-351

Generiert durch IP '3.21.98.150', am 10.07.2024, 19:09:45.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/1439-880X-2014-3-351


2ept, verstanden als Set inkorporierter Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, lasst 
sich gar die These vertreten, dass auch Laborsituationen eine Aussage b2w. Analyse 
der so2ialen Welt erlauben.5 Es sind somit nicht formelle Grunde die gegen die Ver- 
wendung von experimentellen Befunden 2ur Klarung gerechtigkeitstheoretischer Fra- 
gen in so2ialstaatlicher Perspektive sprechen, sondern inhaltliche.
Die Verhaltensokonomik hat bekanntlich umfangreiche inhaltliche Befunde 2u ver- 
schiedenen Themenbereichen erarbeitet: Interkulturalitat, Wahrnehmung, Glucksfor- 
schung sowie Moral und Fairness. Die folgenden Ùberlegungen be2iehen sich auf die 
empirischen Befunde 2u Moral und Fairness, d.h. es geht uns im Folgenden nicht um 
so2ialpsychologische Heuristiken oder kognitive Dissonan2en, die okonomisches 
Verhalten in der Urteils- und Entscheidungsfindung ver2erren und gegen einen per- 
fekt informierten Homo oeconomicus sprechen (wie beispielsweise die begren2te 
Rationalitat, beschrankte Nut2enmaximierung, die Vereinfachungsheuristik, die Ver- 
ankerungsheuristik, der Status quo-Bias, die Do-not-harm-Heuristik, oder Framing- 
Effekte), sondern ein2ig um moralische Dilemmata mit denen Menschen konfrontiert 
sind und die ihre Entscheidungen beeinflussen (also die Abweichungen vom Eigen- 
nut2axiom und die Forderung nach Gerechtigkeit).
Experimente, wie beispielsweise das Ultimatum-Spiel oder das Diktator-Spiel 2eigen, 
so die gangige Interpretation, dass Menschen nicht notwendigerweise nach dem Ei- 
gennut2prin2ip handeln, sondern dass in bestimmten Situationen auch Emotionen 
und Gerechtigkeitsvorstellungen eine wichtige Rolle spielen (vgl. hier2u grundlegend 
Camerer 2003; Loewenstein 2007; Roos 2007; fur einen Ùberblick siehe Konow 
2003). Beispielsweise halten sich Staatsburger auch an Geset2e, wenn diese nicht in 
ihrem unmittelbaren materiellen Eigeninteresse liegen und sie nicht mit einer Strafe 
rechnen mussen (vgl. Enste/Huther 2011: 18) oder Wahler richten ihre Wahlentschei- 
dungen nicht vornehmlich an ihrem finan2iellen Nut2en aus, sondern halten Reform- 
maBnahmen unter Umstanden auch dann fur akzeptabel, wenn ihnen diese als gerecht 
erscheinen (vgl. Caplan 2007; Haferkamp et al. 2009). SchlieBlich legen umfangreiche 
empirische Befunde nahe, dass wettbewerbliche Situationen in bestimmten Konstella- 
tionen 2ur Erosion von Moral fuhren konnen (vgl. exemplarisch Falk/S2ech 2013) 
und dass Menschen ein starkes Bedurfnis nach Fairness haben (vgl. Kahnemann et al. 
1986; Fehr/Schmidt 1999; Ockenfels 1999; Fehr/Gachter 2000; Falk 2001; Guth et al. 
2003).
Ohne diese Ergebnisse im Ein2elnen diskutieren 2u wollen, sehen wir ein tiefer lie- 
gendes Problem. Verhaltensokonomische Forschung ist mit Blick auf Gerechtigkeits- 
anforderungen an moderne Gesellschaften wenig 2ielfuhrend. Wir sehen insbesondere 
drei Schwachstellen:
Erstens lassen sich die unter kunstlichen Bedingungen identifi2ierten Praferen2en 
aufgrund ihrer Kontextspe2ifitat nicht auf gesamtgesellschaftliche Problemstellungen 
ubertragen. So stellt ein 2entraler Befund der empirischen Gerechtigkeitsforschung die 
Kontextbe2ogenheit von Gerechtigkeitsvorstellungen dar. Entsprechend ist davon 
aus2ugehen, dass Personen in artifi2iellen Umgebungen andere Gerechtigkeitsvorstel-

Zur generellen Frage der externen Validitat von Experimenten siehe auch Levitt/List (2007) 
sowie Irlenbusch/Neschen (2014).
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lungen aktivieren als in gesellschaftlichen Kontexten. Daruber hinaus tendieren die 
Experimentalanordnungen in den gangigen Settings der experimentellen Forschung 
da2u, eine Situation 2u konstruieren, die aufgrund weniger Teilnehmer eher dem Ty- 
pus der kleinen Horde als dem Typus anonymer GroBgesellschaften entspricht. 
Zweitens erscheint es uns schwierig, aus der individuellen Beurteilung von Fairness- 
normen auf die prin2ipielle Erwunschtheit solcher Normen auf gesamtgesellschaftli- 
cher Ebene 2u schlieBen. Die beispielsweise nachvoll2iehbare Position, dass eine um- 
fassende medi2inische Hilfeleistung, unabhangig von den entstehenden Kosten, indi- 
viduell moralisch geboten erscheint, sagt nichts daruber aus, inwiefern eine solche 
Regelung auch gesamtgesellschaftlich wunschenswert ware und sie — mit Blick auf die 
Interessen aller Mitglieder einer Gesellschaft — als ,gerecht‘ empfunden wird. Dies 
konnte man, wie einfuhrend angesprochen, als das Paradoxon individueller Moral 
be2eichnen: Individuell empfundene Fairness bedeutet nicht notwendigerweise auch 
eine gesamtgesellschaftlich ak2eptable Fairness. Dies gilt fur alle gesamtgesellschaftli- 
chen und insbesondere auch fur so2ialstaatliche Arrangements. Mit der Untersuchung 
individueller Moralvorstellungen ist fur eine So2ialstaatsethik nicht viel gewonnen. 
Drittens, Verhaltensokonomik, aber auch 2.B. die Glucksforschung (vgl. Goldschmidt 
2011; Lenger/Goldschmidt 2012) verharren auf einer Position, die man als „deskripti- 
ve Normativitat“ be2eichnen konnte. Verhaltensokonomische Experimente beschrei- 
ben im besten Falle das, was Menschen als ,fair‘, ,so2ial‘, ,gerecht‘ usw. beurteilen. 
Inwiefern bestimmte Verhaltensmuster aber gesellschaftlich wunschenswert sind, kann 
mittels Experimenten nicht entschieden werden.6 Hierfur bedarf es — auch wenn sich 
Okonomen damit schwer tun (vgl. Fuchs-Goldschmidt/Goldschmidt 2013) — einer 
umfassenden Gerechtigkeitstheorie, die sich insbesondere auch aus der im vorherigen 
Abschnitt aufge2eigten ,Lucke‘ 2wischen individueller Moral und den kollektiven Ge- 
rechtigkeitsanforderungen einer systemisch verfassten Gesellschaft ergibt. Konkret: 
Die Entlassung eines Angestellten, der weder unproduktiv war noch sich etwas ande- 
res hat 2u Schulden kommen lassen, wird von der betroffenen Person wohl immer 
(2umindest in einer ersten Reaktion) als ,unfair‘ wahrgenommen und entsprechend 
bewertet werden (vgl. Struck et al. 2006). Ob dies aber — mit Blick auf gesamtgesell- 
schaftliche Pro2esse innerhalb einer Marktgesellschaft — auch ungerecht war, kann so 
nicht beantwortet werden. Hierfur bedarf es der reflexiven Einsicht, was sinnvoller- 
weise in einer Gesellschaft normativ gelten soll.
Im Kern ist es also die individualistische Ausrichtung des verhaltensokonomischen 
Forschungsprogramms, die sie uns wenig brauchbar fur die Realisierung von Gerech- 
tigkeit in modernen Gesellschaften und insbesondere fur die so2ialstaatliche Diskussi- 
on erscheinen lasst, auch wenn sich mittels dieser Vorgehensweise manche Verkur- 
2ungen der traditionellen Okonomik aufbrechen lassen. So wird Nut2en in der Verhal
tensokonomik 2war nicht mehr eng wie im klassischen Utilitarismus als die Mehrung

Es ist uns wichtig 2u betonen, dass wir hier nicht einfach kritisieren, dass aus empirischen 
Handlungen keine unmittelbare normative Begrundung abgeleitet werden kann. So 2eigen Ir- 
lenbusch und Neschen (2014) eindrucklich, dass empirische Erkenntnisse und normative Ethik 
stets aufeinander be2ogen sind. Vielmehr geht es uns um die Einsicht, dass aus einer individuel
len Handlungspraxis keine Schlussfolgerungen fur kollektive Zusammenhange abgeleitet wer
den konnen.
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von Lust b2w. die Vermeidung von Leid definiert, sondern „nut2enorientiertes Han- 
deln“ kann sich auf die Mehrung des Nut2ens durch Ungleichheitsaversionen oder die 
Mehrung des Nut2en anderer Personen be2iehen und entsprechend auch altruistisches 
Verhalten erfassen. Trot2dem verbleibt der Ansat2 konsequent individualistisch, wenn 
er den Nut2en anderer Personen in die eigene Nut2enfunktion integriert. Dabei wird 
in2wischen auch weniger von „Nut2en“ als von „Zwecken“ oder „Praferen2en“ ge- 
sprochen (vgl. Joas/Knobl 2013: 145). Es wird also davon ausgegangen, „dass ein 
Akteur 2ielgerichtet beliebige (egoistische, altruistische etc.) Zwecke verfolgt, die alle 
einigermaBen stabil sind und vom Akteur in eine konsistente Rangordnung gebracht 
werden konnen“ (ebd.: 145).
Aussagelos bleiben gerade fur die so2ialstaatliche Debatte let2tlich auch Befunde wie 
der von Falk et al. (2011), dass Unfairness 2u Stress und damit 2u einer Verschlechte- 
rung des Gesundheits2ustandes fuhrt. So konnte in einem Experiment ge2eigt werden, 
dass bei dem Empfinden von Ungerechtigkeit eine veranderte Her2frequen2variabili- 
tat gemessen wurde, was als Indikator fur Stress herange2ogen wird. Wenn das Gefuhl 
von Ungerechtigkeit -  so die Autoren -  die Varian2 der Her2frequen2 auf Dauer be- 
einflusst, wirkt sich dieses negativ auf den Gesundheits2ustand aus. In einer Befragung 
des „So2io-oekonomischen Panels“ (SOEP) von uber 20.000 Personen in Deutsch- 
land stellte sich heraus, dass diejenigen, die ihren Lohn fur ihre Arbeit als ungerecht 
empfinden, signifikant haufiger an kardiovaskularen Erkrankungen und Depressionen 
leiden (vgl. ebd.). Auch dieser Befund kann kaum da2u anhalten, bestimmte konkrete 
wirtschafts- und so2ialpolitische MaBnahmen 2u ergreifen. Hier bedarf es -  um es 
nochmals 2u wiederholen -  einer reflexiv eingeholten gerechtigkeitstheoretischen 
Fundierung, die der qualitativen Dimension der gesellschaftlichen Normativitat ge- 
recht wird. Dennoch bleibt es wichtig fest2uhalten, dass damit keineswegs die empiri
schen Befunde der Verhaltensokonomik in Frage gestellt werden sollen, sondern nur, 
dass hieraus keine Aussagen mit Blick auf gesamtgesellschaftliche Fairnessnormen und 
die Etablierung eines So2ialstaates resultieren b2w. nicht auf diese logisch 2uruckge- 
fuhrt werden konnen.7

Damit teilen wir 2war die Ansicht von Enste und Huther (2011: 31), dass eine solche Betrach- 
tungsweise „2usat2liche Optionen“ eroffnet, „um Zusammenhange 2u erkennen und differen- 
2ierter Erklarungsmuster 2u entwickeln“, widersprechen aber 2ugieich ihrer These, dass die 
„Berncksichtigung dieser Erkenntnisse 2ur innovativen und effi2ienten Neugestaltung von 
Wirtschafts- und So2ialpolitik beitragen“ kann. So bieten unseres Erachtens auch Offentliche- 
Gύter-Spieie, welche genut2t werden, um die Bereitstellung von offentlichen Gutern 2u analy- 
sieren, keine Hinweise auf so2ialethisches Verhalten. Bekanntlich entscheiden in der Standard- 
version des Public-Good-Spieles die Teilnehmer anonym uber ihren Beitrag 2u einer offentli- 
chen Finan2ierung. Der kollektive Gesamtbetrag wird am Ende des Spiels vervielfacht und an- 
schlieBend auf alle Spieler 2u gleichen Teilen aufgeteilt. Es erhalten also auch Spieler ihren An- 
teil, die nichts 2ur Bereitstellung des Gutes geleistet haben. W eil aber niemand ausgeschlossen 
werden kann, ware es somit okonomisch rational, keine Kosten fur die Bereitstellung 2u tragen. 
Dieses Trittbrettfahrerverhalten fuhrt 2ur Tragik der Allmende, weil das offentliche Gut eine 
stetige Unterversorgung erfahrt. In den Experimenten kommt diese Unterversorgung jedoch so 
gut wie nie vor. Vielmehr neigen die Spieler da2u, einen Teil ihrer Anfangsausstattung 2u inves- 
tieren, wenn auch nicht in der so2ial optimalen Hohe. Fur die vorgelegten Uberlegungen ist es 
nun aber vollig irrelevant, ob dieses Verhalten 2ustande kommt, weil keine kompletten Infor- 
mationen uber die Ruckilusse aus dem offentlichen Gut sowie die Hohe der Anfangsausstat-
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Es besteht somit — so die Quintessenz der Uberlegungen — ein signifikanter Unter- 
schied zwischen individueller und kollektiver Rationalitat (vgl. Olson 2004/1965; 
Kirman 2011) bzw. individueller Moral und kollektiven Gerechtigkeitserwagungen. 
Wie aus einer mikrosozialen Perspektive die Maximierung des eigenen Nutzens haufig 
rational erscheint, erscheinen individuelle moralische Intuitionen dem Einzelnen zu- 
meist als ,fair‘. Dies erweist sich auf der makrosozialen Ebene aber ebenso haufig als 
kontraproduktiv — sowohl mit Blick auf die Verfolgung individueller Interessen als 
auch mit Blick auf individuelle Moralvorstellungen. Vielmehr bedarf es einer sozialen 
Ordnung bzw. strukturethischer Uberlegungen, die langfristig orientiert, von den rea- 
len Verhaltnissen ausgehen und den Interessen aller Mitglieder einer Gesellschaft 
dienlich sind.

4. Ordnungsokonomische Grundtiberlegungen zu einer Sozialstaatsethik
Der besondere Vorteil der modernen Ordnungsokonomik liegt in der explizit norma- 
tiven Verbindung von individuellen Interessen und gesamtgesellschaftlichen Arran- 
gements. Es ist vor allem dem Wirtschafts-Nobelpreistragerjames Buchanan und dem 
Freiburger Okonomen und Soziologen Viktor Vanberg zu verdanken, hier ein tragfa- 
higes Konzept entwickelt zu haben (vgl. hierzu und zum Folgenden: Buchanan 1984/ 
1975; 1987; Vanberg 2008). Wirtschafts- und sozialpolitische Gestaltung sind dem- 
nach als eine Wahl zwischen alternativen Regelarrangements zu interpretieren („Ord- 
nungswahl“). Wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit (und dies meint zugleich 
individuelle Interessen und auch individuelle Gerechtigkeitsempfindungen) sind infol- 
gedessen begrenzt durch die wechselseitige Bindung an fur die Mitglieder eines Ge- 
meinwesens vorteilhafte und damit zustimmungsfahige Regeln.8 Es ist gerade dieser 
Gedanke der Zustimmungsfahigkeit der fur die Herausbildung einer Sozialstaatsethik 
von besonderer Bedeutung ist. Zustimmung — im Sinne einer wissenschaftlichen Heu
ristik — bedeutet, dass die Mitglieder einer Gesellschaft kollektiv daruber entscheiden, 
welche Regeln fur das soziale Zusammenleben gelten sollen. BewertungsmaBstab fur 
eine gerechte Gesellschaftsordnung sind dann die konsensfahigen Interessen, die im 
Gegensatz zu den Privilegieninteressen einzelner Mitglieder des Gemeinwesens den 
gemeinsamen Regelgeltungsinteressen aller betroffenen Individuen entsprechen. Mit 
dem Kriterium der konsensfahigen konstitutionellen Interessen benennt die moderne 
Ordnungsokonomik somit ein normatives Kriterium, das zur Beurteilung unterschiedli- 
cher Regeln zur Ordnung des marktlichen und sozialen Systems herangezogen werden 
kann.

tung vorliegen, Spieler also erst lernen mussen, wie sie sich ,rationaler W eise‘ in einem solchen 
Optimierungsproblem verhalten sollten, oder ob Effekte des warm g low  bzw. Fairness- 
Praferenzen eine Rolle spielen. Zentral ist, dass aus dem empirischen Befund uber die mensch- 
liche Neigung kein normativer Ruckschluss auf die kollektive Ebene getroffen werden kann. 
Paradigmatisch schreibt Vanberg: „Wenn die moralische Qualitat einer marktlichen — oder 
irgendeiner anderen — Ordnung zur Debatte steht, so darf sie nicht einfach an den (...) morali
schen Instinkten oder Intuitionen gemessen werden, sondern daran, ob die sie definierenden 
Spielregeln im (informierten) konsensfahigen konstitutionellen Interesse der darunter lebenden 
Menschen liegen“ (Vanberg 2008/2000: 206).
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Nur -  und dies haben wir an anderer Stelle ausfuhrlicher begrundet (vgl. Len- 
ger/Goldschmidt 2011; Goldschmidt/Lenger 2011) -  bleibt in der Ordnungsokono- 
mik ungeklart, wie in modernen Gesellschaften das heuristische Prin2ip der Zustim- 
mungsfahigkeit in die Realitat umgeset2t werden kann, basiert die Argumentation bei 
Buchanan und bei Vanberg im Anschluss an b2w. parallel 2u Rawls doch auf der ver- 
tragstheoretischen Idee eines „Schleiers des Nichtwissens“ (Rawls 1979/1971: 159 
ff.).9 Let2tlich bleibt die Begrundungslogik der Ordnungsokonomik auf eine hypothe- 
tische, so2usagen „kollektive Moralitat“ festgelegt, die aber eben nicht systemisch, 
sondern individuell anhand von Moral- oder Rationalitatskalkulen bestimmt wird. 
Hingegen stellt die reale Entscheidungssituation in demokratischen Gesellschaften 
immer einen konkreten Zustand dar, von dem ausgehend niemand schlechter gestellt 
werden kann, da er ansonsten seine Zustimmung faktisch  verweigert. Zudem bleibt 
ungeklart, wie die jeweils er2ielten Ergebnisse einer bestimmten Regelordnung und 
ihrer Wirkungen auf die betroffenen Individuen Eingang finden in den Entschei- 
dungspro2ess uber die Veranderung bestehender Regelarrangements. Es geht also um 
die Deskription, d.h. empirische Untersuchung alternativer Regelarrangement und 
somit um die Frage, welche Regelsettings, unter der MaBgabe einer Gerechtigkeitsthe- 
orie, die den Ein2elnen ernst nimmt und sich 2ugleich der systemischen Verfasstheit 
der modernen Gesellschaft bewusst ist, geeignet sind, die konstitutionellen Interessen 
der Betroffenen faktisch um2uset2en.
Versucht man nun von den hier vorgestellten Uberlegungen 2u einer modernen, ord- 
nungsokonomisch inspirierten Gerechtigkeitstheorie den Bogen 2u einer normativen 
So2ialstaatsethik 2u schlagen, sollten 2umindest die folgenden drei Befunde der empi- 
rischen Gerechtigkeitsforschung Berucksichtigung finden (vgl. Liebig 2004: 5f.): 
Erstens: Gerechtigkeitsurteile be2iehen sich sowohl auf distributive wie auch auf pro- 
2essuale Gerechtigkeitsnormen, d.h. Subjekte bewerten die Ergebnisse einer Guterver- 
teilung wie auch die 2ugrundeliegenden Regeln, nach denen die Guterverteilung 2u- 
stande gekommen ist.
Zweitens: Entgegen der philosophischen Annahme von universell gultigen Gerechtig
keitsnormen 2eigt die empirisch-so2iologische Gerechtigkeitsforschung, dass in der 
Praxis die ergebnisbe2ogenen Gerechtigkeitsvorstellungen von Menschen in Abhan- 
gigkeit 2ur so2ialen Position variieren. Es lassen sich also so2ialstrukturelle Gemein- 
samkeiten bei Gerechtigkeitsurteilen rekonstruieren, was bedeutet, dass sich Gerech
tigkeitsurteile in Abhangigkeit 2ur so2ialen Position unterscheiden.
Drittens: Es lassen sich verschiedene „Gerechtigkeitsideologien“ rekonstruieren. Ge
sellschaften unterscheiden sich somit grundlegend darin, welche Verteilungsprin2ipien 
als „gerecht“ empfunden werden. Lander wie die USA, die starker von individuellen 
Freiheitsnormen gepragt sind, empfinden groBe so2iale Ungleichheiten als vergleichs- 
weise legitim und befurworten eine Verteilung uber den Marktmechanismus. Egalita- 
ristische Gesellschaften wie Schweden oder Norwegen hingegen bevor2ugen tenden- 
2iell eine Gleichverteilung, die mittels staatlicher Interventionen hergestellt wird.

W ahrend Rawls (1979/1971) von einem „Schleier des Nichtwissens“ ausgeht, unterstellt Buch
anan (1984/1975) einen „Schleier der Unsicherheit“. Zusammenfassend kann man auch von 
einem „Schleier der Unkenntnis“ sprechen, siehe hierfur Muller (1999; 2000).
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Diese Einsichten der empirischen Gerechtigkeitsforschung gilt es somit in eine mo
derne Theorie der Ordnungsokonomik 2u integrieren (vgl. hier2u auch Panther 2006). 
Hierbei treten jedoch 2wei Schwierigkeiten auf, welche allgemein im Forschungskon- 
text der „Interdis2iplinaren Gerechtigkeitsforschung“, einer Kombination von norma- 
tiver und empirischer Gerechtigkeitsforschung, umfassend diskutiert wurden.10 Ubli- 
cherweise wird in der Gerechtigkeitsforschung 2wischen normativen und empirischen 
Forschungsfragen getrennt (vgl. Liebig 1997; Liebig/Lengfeld 2002a; Muller/Wegener 
1995; Wegener 2001). Wahrend die normative Gerechtigkeitstheorìe Verteilungsmuster und 
(Verhaltens-)Regeln benennt und begrundet, die die Aufteilung unterschiedlicher so2i- 
aler Guter und Lasten legitimieren sollen (vgl. u.a. Barry 1989; 1995; Cullen 1992; 
Forst 1994; Kersting 2000; Steinvorth 2001), untersucht die empirische Gerechtigkeitsfor
schung hauptsachlich die tatsachlich vorhandenen Vorstellungen 2ur so2ialen Gerechtig
keit (vgl. beispielsweise Montada 1995; Jasso 1997; 2001; Kluegel et al. 1995; Liebig 
1997; 2008; Mason et al. 2000; Mikula 2002).
Bisher wurden beide Forschungs2weige jedoch nur auBerst selten miteinander ver- 
bunden (vgl. Miller 1992; 2008/1999; Wegener 2001; Liebig/Lengfeld 2002b; Liebig et 
al. 2004).11 Die gegenwartige Situation kann laut Bernd Wegener folgendermaBen 
2usammengefasst werden: „Weil die Fragen von ihren Modalitaten verschieden sind, ist 
die so2iale Gerechtigkeitsforschung ein 2weigeteiltes Feld. Sie wird entweder in Form 
von analytisch 2u begrundenden Sollaussagen oder mit dem Ziel der empirischen 
Beschreibung und Erklarung betrieben“ (Wegener 1995, Hervorhebungen im Origi- 
nal). Es sind — so Liebig und Lengfeld (2002a) — insbesondere folgende Grunde, die 
der Etablierung eines gemeinsamen Forschungsfeldes im Wege stehen: Die erste 
Schwierigkeit besteht darin, dass beide Zweige unterschiedliche Definitionen des Be- 
griffs so2iale Gerechtigkeit verwenden. Denn wahrend in der empirischen Gerechtig
keitsforschung alles als Gerechtigkeitsurteil gilt, „was eine Person unter Verwendung 
des Gerechtigkeitsbegriffes 2um Ausdruck bringt“, muss aus Sicht der normativen 
Gerechtigkeitsforschung sichergestellt sein, „dass ein solches Urteil von einem unpar- 
teiischen Standpunkt aus gefallt wurde, bei dem die Partialinteressen von Individuen 
oder so2ialen Gruppen bewusst ausgeblendet werden“ (Liebig/Lengfeld 2002a: 9). 
Das 2weite Problem besteht in der grundsat2lichen Bedeutung empirischer Daten fur 
normative Gerechtigkeitstheorien. So wird in der normativen Gerechtigkeitsforschung 
haufig nicht konsistent 2wischen philosophischer Begrundung und praktischer An- 
wendung ethischer Prin2ipien unterschieden. Zudem wird die Frage nach den empiri
schen (Anwendungs-)Bedingungen b2w. das Implementierungsproblem der normati
ven Gerechtigkeitstheorìe haufigvernachlassigt (vgl. Liebig/Lengfeld 2002a: 10).12

Vgl. hier2u auch Lenger/W olff (2015). Fur eine Einfuhrung in das Forschungsfeld der interdis- 
2iplinaren Gerechtigkeitsforschung siehe Scherer (1992); Muller/Wegener (1995); Miller 
(2008/1999); Liebig/Lengfeld (2002b).
In der gegenwartigen Diskussion konnen funf theoretische Standpunkte 2um Verhaltnis 2wi- 
schen normativer und empirischer Gerechtigkeitstheorìe unterschieden werden. Fur eine Uber- 
sicht vgl. Wegener (2001: 126—129).
Vgl. hier2u auch die Kritik von Miller (2008/1999) und Homann (2001). Zur Struktur ethischer 
Argumente siehe Suchanek (2007).
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Dabei ist besonders umstritten, ob philosophische Theorien 2ur Begrundung von 
Gerechtigkeitsprin2ipien uberhaupt auf empirische Daten 2uruckgreifen durfen. Denn 
jeder Ruckgriff auf empirische Fakten — wie reale Gerechtigkeitsvorstellungen von 
Menschen — erhoht die Gefahr eines empiristischen Fehlschlusses, dass also fehlerhafter 
Weise ausschlieBlich aus der Analyse empirischer Bedingungen normative Forderun- 
gen abgeleitet werden. Empiristische Fehlschlusse sind insbesondere deswegen prob- 
lematisch, weil hierdurch haufig keine rationale Diskussion gesellschaftlicher Konflikte 
mehr moglich ist, da die normativen Grundlagen ungeklart bleiben. Umgekehrt be- 
steht aber auch das Problem, dass normative Forderungen ausschlieBlich aus ethi
schen Ùberlegungen abgeleitet werden, ohne dass empirische Gerechtigkeitsvorstel
lungen genugend berucksichtigt werden. Ein solcher normativistischer Fehlschluss fuhrt 
jedoch haufig da2u, dass Probleme wegdefiniert werden, indem die Schwierigkeiten 
bei der Realisierung ethischer Ideale uberwiegend 2u einer Frage des ,guten Willens‘ 
gemacht werden, ohne die Einschrankungen, die sich aufgrund empirischer Tatsachen 
ergeben, kritisch 2u hinterfragen (vgl. beispielsweise Suchanek 2007: 30—43). 
Entsprechend wird 2unehmend auf die Notwendigkeit einer interdis2iplinaren Ge- 
rechtigkeitsforschung hingewiesen: „Vernunftige moralische Urteile oder Forderungen 
2eichnen sich dadurch aus, dass sie konsensfahige moralische Ideale 2u Grunde legen 
und die je relevanten empirischen Bedingungen angemessen berucksichtigen, d.h. 
normativistische oder empiristische Fehlschlusse vermeiden" (Suchanek 2007: 34). Im 
Folgenden soll dementsprechend kur2 dargelegt werden, wieso es fur okonomische 
Theorien gewinnbringend ist, empirische Erkenntnisse bei der Begrundung von nor
mativen Gerechtigkeitsprin2ipien 2u berucksichtigen. Es sind laut Bernd Wegener 
(2001: 130—145) insbesondere drei Argumente, die auch mit Blick auf eine realitatsna- 
he Ordnungsethik fur eine solche interdis2iplinare Orientierung sprechen:13 
Erstens besteht die Notwendigkeit, 2ur Ableitung einer normativen okonomischen 
Theorie von einer realitatsnahen Beschreibung ihres empirischen Gegenstands aus2u- 
gehen (Basistatsachen einer Theorie der Gerechtigkeit). Okonomische Gerechtigkeitstheo- 
rien, die ohne eine exakte Analyse realer wirtschaftlicher Bedingungen entwickelt wer
den, also 2um Beispiel die tatsachlichen Verteilungssituationen und/oder so2iooko- 
nomischen Ungleichheiten vernachlassigen, unterliegen der Gefahr, dass sie Verhal- 
tensregeln vorschlagen, die in einer konkreten Gesellschaft nicht anwendbar sind.
Zweitens erfordert das Gebot der freiwilligen Zustimmung 2u einer Regelordnung, 
dass die Adressaten einer normativen okonomischen Theorie deren Argumentation 
und deren Schlussfolgerungen fur bestimmte Gerechtigkeitsvorstellungen nachvoll- 
2iehen konnen und als befolgenswert beurteilen (Allgemeingiiltigkeit einer Gerechtigkeitsthe- 
orie). Es geht also um die Frage, welche Legitimation einer okonomischen Theorie 
2ukommt, die moglicherweise gute rationale Effi2ien2- und Moralargumente liefert, 
praktisch jedoch 2u den Interessen vieler Betroffenen im Widerspruch steht. Ein sol- 
ches Vorhaben kann aber nur gelingen, wenn okonomische Modelle anhand beste- 
hender Gerechtigkeitsvorstellungen entwickelt werden.

Vgl. hier2u auch Suchanek (2007: 30—34) sowie die Ausfuhrungen von Liebig und Lengfeld 
(2002a: 10ff.), welche anhand von drei vergleichbaren Argumenten eindrucklich auf die Not
wendigkeit einer interdis2iplinaren Gerechtigkeitsforschung hinweisen.
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Drittens geht es um die Frage, wie es gelingen kann, okonomische Theorien weiter2u- 
entwickeln (Grkenntnisfortschrìtt in der Gerechtigkeitsforschung). Da sowohl wirtschaftliche 
Ordnungen als auch vorherrschende Gerechtigkeitsvorstellungen historisch unbestan- 
dig sind, mussen theoretische Zusammenhange 2wischen Gerechtigkeitsvorstellungen 
und marktwirtschaftlichen Funktionsprin2ipien fortwahrend auf ihre theoretische und 
praktische Gultigkeit hin uberpruft werden. Denn werden mittels empirischer Daten 
Beobachtungen festgehalten, die im Widerspruch 2u den bisherigen Theorien stehen, 
so sind diese entsprechend der neuen Erkenntnisse 2u modifi2ieren. Ausgehend von 
einer umfassenden Prufung okonomischer (Gerechtigkeits-)Theorien mittels aktueller 
empirischer Befunde konnen neue theoretische Erkenntnisse abgeleitet und entspre- 
chende wirtschaftspolitische Reformempfehlungen formuliert werden, die Chancen 
auf eine Implementierung haben. Es geht also im weiteren Sinne auch um die Reform- 
fahigkeit okonomischer Systeme und die Implementierung neuer Regelordnungen.
Nur mit dieser empirischen Wende in der Ordnungsokonomik lassen sich Antworten 
auf konkrete Ordnungsfragen finden: Welche familienpolitischen MaBnahmen sind in 
einer bestimmen Gesellschaft und fur alle Mitglieder einer Gesellschaft wunschens- 
wert? Wie kann Bildungspolitik gestaltet werden? Wie ist die Lage jugendlicher Straf- 
gefangener 2u verbessern, wie die von Demen2kranken?
Vor diesem Hintergrund kann das hypothetische Kriterium der Zustimmungsfahigkeit 
nun auch real geset2t werden und eine Verbindung von normativer und empirischer 
So2ialstaatsethik gelingen. Zustimmung bedeutet faktisch Teilhabe an den gesell- 
schaftlichen Errungenschaften. Es sollte kaum im 2ustimmungsfahigen Interesse aller 
Mitglieder, und das heiBt jedes ein2elnen Mitglieds einer Gesellschaft, sein, dass sys
tematisch ein2elne Individuen von den Errungenschaften der gesellschaftlichen Ent- 
wicklung ausgeschlossen, sprich exkludiert werden. Die gelingende Inklusion aller 
Gesellschaftsmitglieder in die Marktgesellschaft ist somit als systemische Notwendig- 
keit moderner, funktional differen2ierter Gesellschaften 2u verstehen (Fuchs- 
Goldschmidt/Goldschmidt 2010; Lenger 2012).14
Um dies 2u realisieren, ist in modernen Gesellschaften jedes Mitglied der Gesellschaft 
existentiell darauf angewiesen, finan2ielle Mittel 2ur Verfugung 2u haben, die ihn 2um 
Erwerb von Waren und Dienstleistungen am Markt befahigen. Vorausset2ung dafur 
ist, dass jedes Mitglied der Gesellschaft seine Fahigkeiten und Talente und damit seine 
Arbeitskraft tatsachlich auch auf dem Markt gewinnbringend anbieten kann. Nur ein 
ausreichendes Einkommen gibt uberhaupt die Chance, an den materiellen und kultu- 
rellen Errungenschaften der Gesellschaft teil2uhaben. Mit Blick auf die Fakti2itat eines 
globalen Marktsystems bedeutet dann aber vollwertiges Mitglied der Gesellschaft 2u 
sein vor allem auch, Teil des Systems des Marktes 2u sein (womit nicht gesagt sein 
soll, dass die Integration in das politische, kulturelle oder wissenschaftliche System 
nicht ebenfalls wichtig ware). Wo dies nicht moglich ist, steht es prin2ipiell in Frage 
ein gelingendes, selbstbestimmtes Leben fuhren 2u konnen: „Jeder muss sich uber den 
Markt versorgen; jeder kann sein Dasein nur durch Einbindung in das okonomische 
System sichern. ( ...)  Der systemischen Verfassung des Marktes fehlt aber, worauf das

Unsere Sichtweise ist angelehnt an den Befahigungsansat2 von Amartya Sen, welcher ebenfalls 
die Moglichkeit 2ur Teilhabe betont (vgl. auch Goldschmidt/Lenger 2011).
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Subjekt unter dieser Verfassung bei Strafe seines Untergangs angewiesen ist: die Ga- 
rantie der Inklusion in das okonomische System. Darin liegt das Problem“ (Dux 2004: 
292).
Hier kann eine So2ialstaatsethik anset2en. Die empirische gesattigte Einsicht, dass die 
fehlende Teilhabe an marktlichen Pro2essen 2u so2ialer Exklusion fuhrt (vgl. bei- 
spielsweise Muhleck 2009), lasst sich im Umkehrschluss als ein Pladoyer 2ur Befahi- 
gung 2u individueller Selbststandigkeit lesen. Insbesondere dort, wo eine Inklusion in 
die Gesellschaft durch eine konkrete (Re-)Integration in den Markt mittels Arbeits- 
marktpolitik und durch konkrete so2ialpolitische Interventionen verwirklicht werden 
kann, sollte sie auch angestrebt werden. In diesem Sinne kann man durchaus von einer 
„So2ialpolitik fur den Markt“ (Homann/Pies 1996) sprechen, sofern sie nicht okono- 
mistisch interpretiert wird (vgl. Blumle/Goldschmidt 2004). Teil des Marktes 2u sein, 
ermoglicht es, ein eigenes Einkommen 2u be2iehen und so nach den eigenen Wun- 
schen 2u konsumieren und eigene Lebensplane verwirklichen 2u konnen. Doch dies 
allein reicht nicht aus.
Die Einbe2iehung b2w. Integration in das okonomische System ist eine umfassende 
und nicht nur auf konkrete MaBnahmen be2ogene so2ialstaatliche Aufgabe. Eine So- 
2ialstaatsethik muss versuchen, bestehende strukturelle, so2iale und individuelle Un- 
terschiede, die durch eigene Anstrengungen nicht unmittelbar verandert werden kon
nen, in ihrer Bedeutung ein2uschranken b2w. auf2uheben, um so gesellschaftliche 
Teilhabe 2u verwirklichen. Insbesondere so2iale Dienstleistungen sind hierbei wesent- 
lich (vgl. Cremer et al. 2013). Hilfen 2ur Er2iehung, Schulso2ialarbeit, Eingliederungs- 
hilfe fur Menschen mit Behinderungen, etc. unterstut2en und entwickeln die personli- 
chen Vorausset2ungen fur eine Teilhabe am Markt (so2iale Kompeten2, Bildung, be- 
rufliche Qualifikationen) und sind gleich2eitig auch gute Vorausset2ungen fur eine 
Teilhabe an den gesellschaftlichen Systemen, die uber den Markt hinausgehen, wie 
2.B. die politische Mitwirkung und die Teilhabe an kulturellen Errungenschaften. Zu- 
gleich wird es immer Mitglieder einer Gesellschaft geben, die aufgrund einer Behinde- 
rung, aufgrund besonderer so2ialer Problemlagen oder aufgrund des Alters keine 
marktbe2ogenen Leistungen erbringen b2w. nicht mehr erbringen konnen. Auch fur 
diese Menschen gilt der Inklusionsanspruch. Let2tlich grundet eine solche So2ial- 
staatsethik in einem weiten Verstandnis von Chancengerechtigkeit, die eben gerade 
nicht individualethisch bestimmt, sondern vor dem Hintergrund der A-So2ialitat des 
Marktsystems konkret-gesellschaftlich diskutiert und gerechtigkeitstheoretisch aus- 
formuliert werden muss (vgl. Goldschmidt2010).

5. Schluss
Es ist der Verhaltensokonomik 2u verdanken, konkrete Gerechtigkeitsprobleme in 
den Fokus wirtschaftswissenschaftlicher Studien geruckt und 2ur Erweiterung des 
bestehenden Modelldenkens in den Wirtschaftswissenschaften — 2umindest in Be2ug 
auf den streng rational den Eigennut2en maximierenden Homo oeconomicus — beige- 
tragen 2u haben. Zugleich bringt die 2unehmende Dominan2 verhaltensokonomischer 
Befunde jedoch auch Problemlagen fur die okonomische und insbesondere wirt- 
schaftsethische Theoriebildung mit sich. Die individualistische Perspektive, wie sie fur 
die Behavioral Economics konstitutiv ist, ist eher ungeeignet, gultige Aussagen uber
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die kollektiven Gerechtigkeitsanforderungen moderner Gesellschaften zu formulieren. 
Vor dem Hintergrund eines systemischen Verstandnisses von Wirtschaft und Gesell
schaft ist eine individualistische Sicht nicht zielfuhrend, insbesondere wenn es darum 
geht, dass skizzierte sozial- bzw. strukturethische Problem der Moral der kleinen Hor- 
de zu uberkommen.
Ein tragfahiges Fundament von gesellschaftlichen und sozialen Fragen bietet die mo
derne Ordnungsokonomik an, die die normative mit der positiven bzw. empirischen 
Analyse verknupft (vor dem Hintergrund einer interdisziplinaren Gerechtigkeitsfor- 
schung und mit Ruckgriff auf die tatsachlich vorfindlichen Gerechtigkeitsurteile) und 
der es auf diese Weise gelingen kann, sich konkreten Gerechtigkeitsproblemen anzu- 
nehmen. Folgt man dem normativen Kriterium der freiwilligen Zustimmung als MaB- 
stab fur Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, so ist in letzter Konsequenz auf die Not- 
wendigkeit zur konkreten Schaffung von sozialen Strukturen hinzuweisen, die eine 
Inklusion in der Gesellschaft ermoglichen und dauerhaft Teilhabe sicherstellen. Zu- 
gleich ist aber zu betonen, dass solche sozialstaatliche Strukturen nur dann Akzeptanz 
in der Bevolkerung finden werden, wenn die betroffenen Individuen tatsachlich auch 
verstehen, dass es zur Durchsetzung von Gerechtigkeit gesellschaftlicher Strukturen 
bedarf und dass die Schaffung von struktureller Gerechtigkeit nicht in der Hand des 
Einzelnen liegt. Diese Einsichten in die Gesellschaft hinein zu vermitteln, ist vielleicht 
die wichtigste Aufgabe ordnungsethischer Burgerberatung in den kommendenjahren.
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